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Neue Gefahren für die
Gewerbesteuer?

G erade haben wir wieder ein Schau-
spiel des föderalen Chaos am Bei-

spiel Rauchverbot in Länderzuständig-
keit erleben dürfen, das uns die Födera-
lismuskommission I beschert hat, da
macht sich die Föderalismuskommis-
sion II auf den Weg, Vorschläge zu dis-
kutieren, die ein Chaos in ganz anderen
Dimensionen erzeugen würden.

Die Kommission schlägt vor, zu prüfen,
die Gesetzgebungskompetenz für die
beiden wichtigsten Kommunalsteuern,

die Gewerbesteuer
und die Grundsteuer,
in die Länderhoheit zu
geben. Zuschlagsrech-
te bei der Einkommens-
und Körperschaftssteu-
ersollenalsExperiment
ermöglicht werden.

Als wären nicht bei der
Gemeindefinanzreform
2003/2004 und bei der
Unternehmenssteuer-
reform 2006 derartige
Vorschläge – auch auf
Grund der Erkenntnis,
dass sie kaum adminis-
trierbar sind – verwor-
fen worden. Hatten die
Gegner der Gewerbe-
steuer bisher immer ar-
gumentiert, dass die
Gewerbesteuer das Un-
ternehmenssteuersys-

tem zu sehr kompliziere – vor allem für
ausländische Unternehmen – will man
nun offenbar Chaos schaffen, um sein
Ziel zu erreichen.

Eine Gewerbesteuer, die in jedem der 16
Bundesländer anders ausgestaltet wäre,
würde ein Steuerchaos in Deutschland
auslösen, das weder für die Wirtschaft
noch für die Verwaltung zumutbar ist.
Sie wäre kaum noch administrierbar. Zu-
sätzlich würde ein Steuerwettbewerb
nach unten zu Lasten der strukturschwa-
chen Regionen erzeugt.

Wird die Grundsteuer dezentralisiert, so
löst auch das einen Steuerwettlauf nach
unten – im Bereich der Gewerbeimmo-
bilien – aus. Dieser kann bisher nur ver-
hindert werden, weil die Belastungs-
struktur für die Gewerbeimmobilien
mit der Belastungsstruktur für Wohn-
immobilien verbunden ist. Gibt man

dieGrundsteuer indieHändederLänder,
so kann diese Verknüpfung aufgegeben
werden. In der Folge wird es dann bei
der Grundsteuer Belastungsverschie-
bungen zwischen Wohn- und Gewer-
beimmobilien geben, die dann auch
mit insgesamt niedrigeren Steuerein-
nahmen einhergehen werden.

ImEckpunktepapierderKommissionfin-
det man keinen Abschnitt mit kom-
munalrelevanten Themen. Auch unter
den Einzelpunkten finden sich so gut
wie keine Hinweise auf die Belange
derKommunenundetwaigeAuswirkun-
gen der in Betracht gezogenen Maßnah-
men auf sie.

Die Kommission will zwar die Kom-
munen in das System der Schuldenbe-
grenzung einbeziehen, kümmert sich
aber in keiner Weise um eine aufgaben-
gerechte Finanzausstattung der Kom-
munen. So gibt es z.B. keine Über-
legung, hochverschuldete Kommunen
in eine Altschuldenregelung einzubezie-
hen, wie sie für die Länder vorgesehen
ist. Es werden im Gegenteil unter der
Überschrift »Steuerautonomie der Län-
der« Maßnahmen diskutiert, die die fi-
nanzielle Lage der Kommunen – vor al-
lem der strukturschwachen – weiter ver-
schlechtern würden.

Wenn man die Einzelvorschläge des
Eckpunktepapiers in ihrer Wirkung auf
die Kommunen betrachtet, sieht man,
dass hier wieder zwei – Bund und Länder
– Geschäfte machen würden zu Lasten
Dritter – der Kommunen.

NungibteszudiesenVorschlägenbisher
kein Einvernehmen und man wird sich
sicher gut überlegen, ob man erneut
eine Gewerbesteuerdebatte anzettelt,
die auf den erbitterten Widerstand der
Kommunen treffen würde. Was aber
überdeutlich wird, dass auf Bundes-
ebene eine gesetzlich abgesicherte Be-
teiligung der Kommunen im Gesetz-
gebungsverfahren dringend notwendig
ist. Denn die Interessen der Kommunen
werden – wie man sieht – von nieman-
dem wenn nicht von ihnen selbst vertre-
ten.
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